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Informationen nach dem Gesetz uber die Zertifizierung von
Altersvorsorge- und Basisrentenvertragen (AltZertG)

Ihr Altersvorsorgevermaogen in Euro konnte sich in den ersten zehn Jahren wie folgt entwickeln:
DWS TopRente Dynamik, maximaler Ausgabeaufschlag 4,5 % (kann sich jederzeit durch Portfolioumschichtungen andern)

Laufzeit Wertentwicklung p.a.*

in Jahren eingezahlte Betrage in EUR 2% 4% 6% 8%
1 1.200 1.143 1.155 1.168 1.180
2 2.400 2.309 2.357 2.406 2.455
3 3.600 3.498 3.607 3.718 3.832
4 4.800 4711 4.906 5.109 5.318
5 6.000 5.948 6.258 6.583 6.924
6 7.200 7.210 7.664 8.146 8.658
7 8.400 8.498 9.126 9.803 10.531
8 9.600 9.810 10.646 11.559 12.554
9 10.800 11.150 12.228 13.420 14.739
10 12.000 12.5616 13.872 [BEEO8! 17.098

DWS TopRente Balance, maximaler Ausgabeaufschlag 3,5 % (kann sich jederzeit durch Portfolioumschichtungen andern)

Laufzeit Wertentwicklung p.a.*

in Jahren eingezahlte Betrage in EUR 2% 4% 6% 8%
1 1.200 1.155 1.168 1.180 1.193
2 2.400 2.333 2.382 2.431 2.481
3 3.600 3.635 3.645 3.757 3.872
4 4.800 4.761 4.959 5.163 5.878
5 6.000 6.011 6.325 6.653 6.998
6 7.200 7.287 7.745 8.233 8.750
7 8.400 8.588 9.223 9.907 10.643
8 9.600 ©e)ls 10.759 11.681 12.687
9 10.800 11.268 12.357 13.562 14.895
10 12.000 12.649 14.019 15.556 17.279

*angenommene Wertentwicklung der Fonds

Es handelt sich um fiktive Berechnungsbeispiele gemal § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Gesetz Uber die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenvertragen
(AltZertG). Die hier unterstellten Angaben konnen in der Praxis anders aussehen, insbesondere erlauben Wertentwicklungen in der Vergangenheit keine
Prognose fir zukinftige Ergebnisse. Die Berechnung des gebildeten Kapitals kann daher héher oder niedriger ausfallen.

Die Berechnungsbeispiele basieren auf einem regelmaRigen monatlichen Beitrag von 100,- Euro. Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergltung werden
bei dem gebildeten Kapital berlicksichtigt. Diese Kosten kénnen variieren. Fir die Verwaltung der Fondsanteile fallen zuséatzlich Depotgebihren von derzeit
15,40 Euro pro angefangenem Kalenderjahr an, das aktuell glltige Preisverzeichnis/Konditionentableau finden Sie auf der Internetseite www.dws.de.
Die staatlichen Forderungen in Form einer jahrlichen Zulage sowie des eventuell gewéhrten Sonderabgabenabzuges wurden nicht einkalkuliert. Bei der
Ubertragung des Altersvorsorgevertrages auf einen anderen Anbieter werden zusatzlich Wechselkosten von derzeit 51,30 Euro berechnet.

Eine Einwilligung nach & 10a Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz des Einkommensteuergesetzes ist Voraussetzung der Forderberechtigung flr den dort genannten
Personenkreis.

Die DWS wird den Anleger einmal im Jahr schriftlich dartber informieren, ob und wie die DWS ethische, soziale und 6kologische Belange bei der Verwen-
dung der eingezahlten Altersvorsorgebeitrage berlcksichtigt.

Der Altersvorsorgevertrag DWS TopRente ist nach den Vorschriften des Gesetzes tber die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenver-
tragen (AltZertG) am 14.12.2001 von der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Postfach 1253, D-53002 Bonn, mit Wirkung zum
01.01.2002 zertifiziert (Zertifizierungsnummer: 000305) sowie mit Genehmigung der BaFin vom 03.05.2005 nach § 14 Abs. 2 AltZertG umgestellt
worden und damit im Rahmen des 8 10a und des Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes steuerlich forderungsfahig. Bei der Zertifizierung
ist nicht gepriift worden, ob die DWS TopRente wirtschaftlich tragfahig, die Zusage der DWS Investment GmbH erfiillbar ist und die Vertrags-
bedingungen zivilrechtlich wirksam sind.

Sollten aufgrund gesetzlicher Anderungen des AVmG, des AltZertG oder aufgrund eines Erlasses einer Rechtsverordnung oder Verwaltungsrichtlinie zur
naheren Ausgestaltung des AVmG oder des AltZertG Anpassungen des Vertrages erforderlich werden, kann die DWS insoweit einseitig Anderungen der
Besonderen Bedingungen flr Altersvorsorgevertrage vornehmen.




Besondere Bedingungen fiir die DWS TopRente

Allgemeine Bestimmungen

1.  Vertragsschluss

Zwischen dem Anleger und der DWS Investment GmbH (nachfolgend DWS
genannt) kommt mit Eréffnung eines Depots bei der DWS flr das vom An-
leger gewahlte DWS TopRente Modell (nachfolgend DWS Depot genannt)
ein Altersvorsorgevertrag im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes Uber die
Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenvertragen (AltZertG)
zu den nachfolgenden Bedingungen zu Stande. Der Altersvorsorgevertrag
ist ein Vertrag Uber eine kapitalgedeckte Altersvorsorge des Anlegers und
unterliegt nach MaRgabe der Vorschriften des Altersvermoégensgesetzes
bis zu bestimmten Hochstgrenzen der staatlichen Forderung.

2. Ansparphase und Auszahlungsphase

Der Altersvorsorgevertrag gliedert sich in einen Anlageplan zum Erwerb von
Fondsanteilen (Ansparphase) und einen Auszahlungsplan fiir das angesparte
Kapital (Auszahlungsphase).

Ansparphase

3.  Altersvorsorgebeitriage

Der Anleger verpflichtet sich im Rahmen dieses Altersvorsorgevertrages,
in der Ansparphase laufend, mindestens einmal pro Kalenderjahr, Aufwen-
dungen (Altersvorsorgebeitrage) auf das DWS Depot zu erbringen. Einzah-
lungen kénnen ausschlieRlich im Rahmen eines Anlageplans wéhrend der
Ansparphase und nur mittels Lastschrifteinzug erfolgen, soweit es sich
nicht um staatliche Zulagen bzw. Steuergutschriften oder um eine Kapital-
Ubertragung im Rahmen des Anbieterwechsels handelt. Einzahlungen tber
die jeweils staatlich geforderte Hochstgrenze hinaus kénnen dabei nur bis
5 Jahre vor dem vertraglich vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase
gemald Nr. 8 dieser Bedingungen erbracht werden. Ist der Anleger bei
Abschluss dieses Altersvorsorgevertrages noch minderjahrig, endet die
Beitragszahlungsverpflichtung fir ihn automatisch einen Tag vor Vollendung
des 18. Lebensjahres.

4. Anlage der Altersvorsorgebeitrage

Die Altersvorsorgebeitrége (einschlieRlich Zulagen) und Steuergutschriften
werden gemal den vorstehenden Angaben in Anteilen an Investmentfonds
angelegt. Soweit es sich um ausschittende Investmentfonds handelt, werden
die Ausschittungsbetrage kostenfrei unverzlglich zum Nettoinventarwert
des jeweiligen Fonds wieder angelegt.

5. Dauer der Ansparphase

Die Ansparphase beginnt mit Aufnahme der Einzahlung von Altersvorsor-
gebeitragen durch den Anleger und endet — unbeschadet einer Kiindigung
des Altersvorsorgevertrages nach Nr. 7.1 — mit Beginn der Auszahlungs-
phase (Nr. 8).

6. Ruhen des Altersvorsorgevertrages

Der Anleger ist wahrend der Ansparphase (Nr. 5) berechtigt, den Altersvor-
sorgevertrag ruhen zu lassen. Der Anleger ist verpflichtet, das Ruhen des
Vertrages durch schriftliche Erklarung gegenlber der DWS 10 Tage vor Be-
ginn der Ruhephase anzuzeigen. Eine Zahlungseinstellung ohne vorherige
Vertragskindigung fuhrt ebenfalls zum Ruhen des Vertrages. In diesem Fall
tragt der Anleger die der DWS hierdurch entstandenen Kosten fur Last-
schriftretouren.

7. Ubertragung

7.1 Der Anleger ist berechtigt, den Altersvorsorgevertrag wahrend der
Ansparphase (Nr. 5) durch schriftlichen Auftrag mit einer Frist von drei
Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres zu kiindigen, um das zu
diesem Zeitpunkt gebildete Kapital auf einen anderen auf seinen Namen
lautenden Altersvorsorgevertrag der DWS oder eines anderen Anbieters
von Altersvorsorgevertragen zu tUbertragen. Im Fall der Kiindigung ist der
Anleger verpflichtet, der DWS das Bestehen des anderen Altersvorsorge-
vertrages rechtzeitig vor Ablauf der Kiindigungsfrist in geeigneter Form
nachzuweisen. Im Fall der Kiindigung entfallt die Beitragszusage der DWS
nach Nr. 9 ohne weiteres.

7.2 Fir die Ubertragung kann die DWS ein Entgelt verlangen.

7.3 Beabsichtigt der Anleger das bei einem anderen Anbieter im Rah-
men eines nach dem AltZertG abgeschlossenen Altersvorsorgevertrages
gebildete Kapital auf einen Altersvorsorgevertrag bei der DWS Ubertragen
zu lassen, bedarf die Ubertragung der Zustimmung der DWS. Auf das
hierbei Gbertragene Kapital werden keine Abschluss- und Vertriebskosten
erhoben.

Auszahlungsphase

8. Beginn der Auszahlungsphase

Leistungen aus diesem Altersvorsorgevertrag (Auszahlungsphase) werden
von der DWS im Rahmen eines Auszahlungsplans gemaf den vorstehen-
den Angaben spatestens ab dem 1. Januar des auf den in 835 Nr. 1 Sozial-
gesetzbuch VI bezeichneten Zeitpunkt folgenden Jahres (maRgeblich ist die
zur Zeit des Vertragsschlusses geltende Rechtslage) erbracht. Der frihest-
mogliche Beginn der Auszahlungsphase ist der erste Tag des Folgemonats
nach Vollendung des 60. Lebensjahres des Anlegers. Bei Altersvorsorge-
vertragen, die nach dem 31.12.2011 abgeschlossen werden, ist der fri-
hestmaogliche Beginn der erste Tag des Folgemonats nach Vollendung des
62. Lebensjahres des Anlegers.

9. Beitragszusage

Die DWS sagt zu, dass dem Anleger zu Beginn der Auszahlungsphase
mindestens der Betrag der von ihm eingezahlten Altersvorsorgebeitrage
(einschlief8lich Zulagen) zur Verfligung steht.

10. Ausgestaltung der Auszahlungsphase

10.1 Die Auszahlung des geforderten Altersvorsorgevermaogens erfolgt in
der Auszahlungsphase (Nr. 8) in Form von monatlichen zugesagten gleich
bleibenden oder steigenden Ratenzahlungen im Rahmen eines Auszah-
lungsplans mit einer unmittelbar anschlieRenden lebenslangen Teilkapital-
verrentung ab dem vollendeten 85. Lebensjahr. Die gesonderte Auszahlung
der in der Auszahlungsphase anfallenden Zinsen und Ertrage als variable
Teilraten ist zuldssig, soweit die DWS diese nicht zur Erfillung ihrer sich
aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen benétigt.

10.2 Im Fall des Abschlusses eines Auszahlungsplans wird ein Teil des zu
Beginn der Auszahlungsphase zur Verfiigung stehenden Kapitals zu Beginn
der Auszahlungsphase in eine Rentenversicherung eingebracht, die dem
Anleger ab Vollendung des 85. Lebensjahres eine gleichbleibende oder
steigende lebenslange Leibrente gewahrt, deren erste monatliche Rate
mindestens so hoch ist wie die letzte monatliche Auszahlung aus dem
Auszahlungsplan unter Aufderachtlassung variabler Teilraten.

10.3 Die Berechnung der Altersversorgung erfolgt auch bezlglich der
Rentenleistungen unabhangig vom Geschlecht des Anlegers.

10.4 Der Anleger kann verlangen, dass die DWS zu Beginn der Auszah-
lungsphase bis zu 30 Prozent des in diesem Zeitpunkt zur Verfligung ste-
henden geférderten Kapitals auBerhalb der monatlichen Leistungen an ihn
auszahlt.

10.5 Die DWS ist berechtigt, bis zu zwdlf Monatsleistungen in einer Auszah-
lung zusammenzufassen oder eine Kleinbetragsrente durch eine Einmalaus-
zahlung zu Beginn der Auszahlungsphase abzufinden. Eine Kleinbetragsrente
ist eine Rente, die bei gleichmaRiger Verrentung des gesamten zu Beginn
der Auszahlungsphase zur Verfliigung stehenden Kapitals eine monatliche
Rente ergibt, die ein Prozent der monatlichen BezugsgroRe nach 818 Sozial-
gesetzbuch IV nicht Gbersteigt. Bei der Berechnung dieses Betrages werden
alle bei der DWS bestehenden Vertrage des Anlegers insgesamt berlick-
sichtigt, auf die geforderte Altersvorsorgebeitrédge geleistet wurden.

10.6 Zu Beginn der Auszahlungsphase kann das gesamte vorhandene und
auf nicht geforderten Beitrdgen beruhende Guthaben ganz oder teilweise
entnommen oder gemal dieser Nr. 10 verrentet werden.

Sonstige Bestimmungen

11. Altersvorsorge-Eigenheimbeitrag

Der Anleger ist wahrend der Ansparphase (Nr. 5) berechtigt, durch schrift-
liche Erklédrung gegentiber der DWS mit einer Frist von sechs Wochen zum
Monatsende die Auszahlung von bis zu 75 % oder 100 % des geférderten
Kapitals fur eine Verwendung zu eigenen Wohnzwecken im Sinne des
§92aund 8 92b des Einkommensteuergesetzes zu verlangen. Im Fall einer
solchen Entnahme von gefoérdertem Kapital zu eigenen Wohnzwecken ver-
ringert sich anteilig die Hohe des Betrages, den die DWS dem Anleger nach
Nr. 9 zusagt. Der von der DWS zugesagte Betrag (Nr. 9) verringert sich im
gleichen Verhéltnis wie sich das gebildete Kapital durch den entnommenen
Betrag verringert und berechnet sich gemaf folgender Formel:

Summe Zusage _ Summe Zusage vor Entnahme x entnommener Betrag ~ §ymme Zusage
vor Entnahme -

gebildetes Kapital nach Entnahme
12. Abtretungs- und Ubertragungsverbot

Die Abtretung oder Ubertragung von Forderungen oder Eigentumsrechten
aus diesem Altersvorsorgevertrag an Dritte ist ausgeschlossen.

13. Schadliche Verwendung/Kindigung

13.1 Eine schéadliche Verwendung liegt vor, falls der Anleger den Alters-
vorsorgevertrag durch schriftlichen Auftrag vollstéandig kindigt, ohne das
Altersvorsorgevermogen auf einen anderen zertifizierten Altersvorsorge-
vertrag zu Ubertragen und ohne dass eine Auszahlung von ausschlieBlich
ungeférdertem Altersvorsorgevermogen, eine Auszahlung im Rahmen
der Auszahlungsphase nach Nr. 10 oder die Voraussetzungen der Nr. 11
(Altersvorsorge-Eigenheimbeitrag) vorliegen. Die DWS zeigt eine schadliche
Verwendung nach Ablauf der Kiindigungsfrist der zentralen Zulagenstelle
an. Die Kindigungsfrist betragt sechs Wochen zum Monatsende. Erst nach
Mitteilung der Héhe des Rickzahlungsbetrages der steuerlichen Férderung
(nachfolgend , Riickzahlungsbetrag” genannt) durch die zentrale Zulagen-
stelle wird die DWS die Verfligung des Anlegers ausfiihren und den Ver-
kaufserlos abziiglich des Riickzahlungsbetrages zugunsten der zentralen
Zulagenstelle an den Anleger auszahlen. Der Verkauf der Anteile erfolgt
spatestens zum Rlcknahmepreis des dritten Bewertungstages, der dem
Eingang der Mitteilung der zentralen Zulagenstelle bei der DWS folgt.

13.2 Eine Teilkiindigung des Altersvorsorgevertrages ist nicht zuldssig.
13.3 Der Altersvorsorgevertrag endet mit dem Tod des Anlegers.

13.4 Eine ordentliche Kindigung des Altersvorsorgevertrages durch die
DWS ist ausgeschlossen.



14. Kosten und Gebiihren

14.1 Abschluss- und Vertriebskosten

In Ansatz gebrachte Abschluss- und Vertriebskosten fir einen Altersvor-
sorgevertrag werden Uber einen Zeitraum von mindestens funf Jahren in
gleichmaRigen Jahresbeitragen verteilt. Dies gilt nicht, soweit diese Kosten
als Vomhundertsatz von den Altersvorsorgebeitragen abgezogen werden
(z.B. als Ausgabeaufschlag auf den Ausgabepreis von Fonds). Die DWS
gibt die Abschluss- und Vertriebskosten teilweise oder vollstandig an den
Vermittler oder die Vertriebsstelle weiter. Fir den Abschluss einer Renten-
versicherung (Nr. 10.2) kénnen weitere Kosten entstehen.

14.2 Kapitalverwaltungskosten

Zur Abgeltung der Kosten fir die Verwaltung des gebildeten Kapitals wer-
den Fondskosten erhoben, deren Héhe sich aus dem Verkaufsprospekt der
Fonds in der jeweils geltenden Fassung ergibt und die diesen unmittelbar
belastet werden.

14.3 Sonstige Kosten

Fur die Fihrung der Investmentkonten werden von der DWS Entgelte er-
hoben, deren Héhe und Zahlweise sich aus den , Hinweisen auf die Hohe
der Entgelte und Kosten” bzw. den Allgemeinen Geschéaftsbedingungen
fur DWS Depots in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit dem
aktuellen Preisverzeichnis ergibt. Darlber hinaus kann die DWS Gebuhren
fir den Wechsel des Anlegers in ein anderes beglinstigtes Anlageprodukt
oder zu einem anderen Anbieter unter Mitnahme des gebildeten Kapitals
sowie im Falle einer schadlichen Verwendung verlangen.

15. Information Gber den Vertragsverlauf

Die DWS wird den Anleger einmal im Jahr schriftlich Gber die Verwendung
der eingezahlten Altersvorsorgebeitrage, das bisher gebildete Kapital, die
einbehaltenen anteiligen Abschluss- und Vertriebskosten, die Kosten fir
die Verwaltung des gebildeten Kapitals und die erwirtschafteten Ertrage
informieren. Die DWS wird den Anleger einmal im Jahr schriftlich dariber
informieren, ob und wie die DWS ethische, soziale und 6kologische Belange
bei der Verwendung der eingezahlten Altersvorsorgebeitréage berlcksichtigt.

16. Online-Konto

Die DWS richtet dem Anleger fir die DWS TopRente ein Online-Konto ein
und stellt dem Anleger in dem elektronischen Postkorb seines Online-Kon-
tos sémtliche Informationen zu getatigten Umschichtungen/Umséatzen
(einschliellich Einzahlungen) oder zu Bestandsverédnderungen auf seinen
Investmentkonten (die , Abrechnungsinformationen®) zur Verfigung. Der
Anleger kann diese Informationen unter der Adresse www.dws.de jeder-
zeit durch die Eingabe einer PIN/TAN Kombination abrufen, die ihm von der
DWS nach Eréffnung des DWS TopRente-Portfolios zugesandt wird. Der
Anleger hat die Maglichkeit, diesen Versandweg jederzeit zu d&ndern und sich
die Abrechnungsinformationen auf dem Postweg zusenden zu lassen. Fir
dadurch evtl. entstehende Kosten der postalischen Zustellung wird die DWS
gesonderte Gebiihren gemaf Nr. 5 der , Hinweise auf die Hohe der Entgelte
und Kosten"” erheben. Auch fir die DWS ist der Online-Konto Service
jederzeit widerruflich. Die DWS ist berechtigt, dem Anleger sdmtliche seit
Erstellung der zuletzt zugesandten Abrechnung angefallenen Abrechnungs-
informationen ohne zusatzliche Kosten per Post oder in sonstiger Weise
zukommen zu lassen, wenn der Anleger die im elektronischen Postkorb sei-
nes Online-Kontos Uber einen Zeitraum von sechs Monaten bereitgestellten
Bestandsinformationen nicht abgerufen hat. Fiir den Anleger gelten bei der
Nutzung des Online-Kontos die Mitwirkungspflichten nach den Allgemeinen
Geschaftsbedingungen fir DWS Depots. Er hat die in dem Online-Konto
eingestellten Abrechnungsinformationen auf ihre Richtigkeit und Vollstan-
digkeit zu Uberprifen und etwaige Einwendungen unverziiglich (spatestens
nach Erhalt der papierhaften Kontoauszlge, Abrechnungen, Aufstellungen
und sonstige Anzeigen) zu erheben.

17. Allgemeine Geschaftsbedingungen fiir DWS Depots

In Erganzung der Besonderen Bedingungen fir die DWS TopRente gelten die
Allgemeinen Geschéftsbedingungen fir DWS Depots in der jeweils gliltigen
Fassung, soweit sie den Besonderen Bedingungen fir die DWS TopRente
und den Vorschriften des Gesetzes Uber die Zertifizierung von Altersvor-
sorge- und Basisrentenvertragen in der zum Zeitpunkt des Abschlusses
des Altersvorsorgevertrages mafgeblichen Fassung nicht widersprechen.

Stand: April 2011

Hinweise auf die Hohe der Entgelte und Kosten

Bei der derzeit aktuellen Fondspalette fallen pro Vertrag folgende
Kosten an*:

1. Kosten der Fonds
Ausgabeaufschlage und Kostenpauschalen der Fonds:

Aktuell sind Aktuell werden
folgende Ausgabe- folgende Kosten-

Fondspalette:

aufschldge im pauschalen
Ausgabepreis dem jeweiligen
enthalten: Fonds p.a.
enthommen:
Aktienfonds
DWS Top Dynamic 4,5% 1,3%
DWS Top Balance 3,5% 1,1%
Rentenfonds
DWS Vorsorge 3% 0,7 %
Rentenfonds 3 Y
DWS Vorsorge 3% 0,75 %
Rentenfonds 5 Y
DWS Vorsorge 3% 0,75 %
Rentenfonds 7 Y
DWS Vorsorge 3% 0,75 %
Rentenfonds 10 Y
DWS Vorsorge 3% 0,75 %
Rentenfonds 15 Y
DWS Vorsorge 3% 0,75 %
Rentenfonds XL Duration
DWS Euro Reserve 1% 0,6 %

Weitere Einzelheiten zu den Kosten der Fonds ergeben sich aus dem
jeweils aktuellen Verkaufsprospekt.

Die Fondspalette kann jederzeit von der DWS Investment GmbH (DWS)
geandert werden.

Auf Altersvorsorgebeitrage in Form von Zulagenzahlungen sowie bei
Umschichtungen innerhalb einzelner Depotmodelle werden durch die
DWS keine Ausgabeaufschldge berechnet.

2. Die Entgelte je DWS TopRente Modell liegen derzeit bei 15,40 EUR pro
angefangenem Kalenderjahr.

3. Das Entgelt bei einer schadlichen Verwendung/Kindigung betragt
0,5 % des Depotgegenwertes, aber mindestens 51,30 EUR,
maximal 500 EUR.

4. Im Fall eines Anbieter-/Produktwechsels des Anlegers féllt eine Gebuhr
in Hohe von derzeit 51,30 EUR an.

5. Flr den Fall der postalischen Zusendung von Kontoinformationen, die
Uber den kostenfreien halbjéhrlichen Versand hinausgehen, kénnen die
hieraus entstehenden Zusatzkosten gesondert in Rechnung gestellt
werden. In diesem Fall werden pro Brief 0,90 EUR (bis zu 40,-EUR p.a.)
gesondert per Lastschrift von dem Konto des Anlegers abgebucht.

6. Die Entgelte verstehen sich jeweils inklusive Mehrwertsteuer.

Eine Erhéhung der Entgelte fir die Fihrung der Investmentkonten je
DWS TopRente Modell sowie der schadlichen Verwendung und Produkt-
und Anbieterwechsel kann durch die DWS ohne Zustimmung des Anle-
gers wirksam erfolgen. Bedingt durch die lange Laufzeit des Vertrages
kann eine Anhebung der Kosten erforderlich werden, z. B. wegen eines
erhoéhten Verwaltungsaufwandes aufgrund einer Gesetzesénderung.

Stand: April 2011

*  Sie erhalten weitere Angaben im Internet unter
www.dws.de/konditionen




Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

mit dem vorliegenden Antrag auf Abschluss eines Altersvorsorgevertrages der DWS TopRente
konnen Sie den ersten Schritt zu einer renditeorientierten Altersvorsorge machen.

Um Ihnen den Einstieg so leicht wie mdglich zu machen, haben wir die wichtigsten Punkte rund
um die DWS TopRente zusammengefasst.

* |mRahmen der neuen staatlich geférderten privaten Altersvorsorge bietet die DWS folgende
verschiedene DWS TopRente-Modelle an:

e DWS TopRente Balance:

Ein aktiv gemanagter Fondsmix fiir Anleger mit Einzahlungsphasen mittlerer Dauer,
zwischen 7 und 20 Jahren. Die Anlage der Altersvorsorgebeitrége erfolgt in ausgewahl-
ten DWS Fonds. Die Auswahl der entsprechenden Aktien- und Rentenfonds sowie deren
Gewichtung erfolgt durch die DWS unter Berticksichtigung der jeweiligen Vertragslauf-
zeit und des jeweils aktuellen Marktumfeldes. Das heil3t, sie wird nicht statisch fixiert,
sondern den Marktphasen angepasst, mit dem Ziel, eine hohe Rendite zu generieren. Im
Rahmen der DWS TopRente Balance werden bis maximal 60 % der Anlagebetrége
in Aktienfonds investiert. Dieses Modell kann sich eignen fiir Anleger zwischen 40 und
53 Jahren.

e DWS TopRente Dynamik:

Ein aktiv gemanagter Fondsmix fiir Anleger mit Einzahlungsphasen ab 20 Jahren. Die
Anlage der DWS TopRente Dynamik erfolgt wie bei der DWS TopRente Balance,
jedoch werden im Rahmen der DWS TopRente Dynamik bis zu 100 % der Anlage-
betrdge in Aktienfonds investiert. Dieses Modell kann sich eignen fiir Anleger zwischen
15 und 39 Jahren.

Fur alle DWS TopRente-Modelle werden die eingezahlten Beitrdge zum Beginn der
Auszahlungsphase zugesagt. Die DWS wird daher insbesondere in den spateren Jahren
Ihr Fondsvermdgen abhangig von der jeweiligen Marktsituation nach und nach in Renten-
und Geldmarktfonds umschichten.

e |n lhre DWS TopRente sollten Sie im Rahmen der steuerlich geférderten Héchstgrenzen
investieren. Diese betragen derzeit bis zu 2.100,- EUR p. a.

Sie kdnnen selbstverstandlich auch hohere regelméRige Einzahlungen (tiber den steuerlich
geforderten Beitrag hinaus) leisten und dadurch Ihr Vorsorgevermdgen weiter ausbauen.

Um als Zulagenberechtigter in den Genuss der vollen staatlichen Zulage zu kommen, missen
Sie in jedem Fall einen jéhrlichen Mindestbeitrag leisten. Dieser betrégt pro Jahr bis zu 4 %
ihrer beitragspflichtigen Einnahmen zur gesetzlichen Rentenversicherung des Vorjahres,
maximal die oben genannten Betrdge.

o Der Aufbau Ihres Altersvorsorgevermégens im Rahmen |hrer DWS TopRente endet mit
dem Beginn der Auszahlungsphase. Dann erhalten Sie Leistungen aus Ihrem DWS Alters-
vorsorgevertrag. Rechtzeitig vor Beginn der Auszahlungsphase wird sich die DWS mit
Ihnen in Verbindung setzen, um die Einzelheiten Ihres Auszahlungsplans zu vereinbaren.

o Nach Eingang des vollsténdig ausgefillten (bitte beachten Sie hierbei die Ausfillhinweise)
und unterschriebenen Altersvorsorgeantrages bei der DWS erhalten Sie eine Eréffnungs-
bestétigung Ihres DWS TopRente-Modells.

lhre
DWS Investments

Kurzangaben zu steuerrechtlichen Vorschriften

Die folgenden Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur fiir Anleger, die in der
Bundesrepublik Deutschland unbeschrankt steuerpflichtig sind. Steuerliche Hinweise zum
Thema Wohn-Riester finden Sie in unserem Angebot.

Ansparphase:

Die steuerliche Forderung der Altersvorsorgebeitrage in der Ansparphase zugunsten des DWS
TopRente Vertrags hangt sowohl von der Hohe der Beitragszahlungen als auch den maRge-
benden Einnahmen des Anlegers ab. Fiir die Gewahrung einer ungekiirzten Zulage ist die
Erbringung eines Mindesteigenbeitrags des Anlegers erforderlich. Dieser betragt fiir Pflicht-
versicherte 4% der in der gesetzlichen Rentenversicherung beitragspflichtigen Einnahmen
des Vorjahrs. Ein Sonderausgabenabzug nach 810a EStG wird nur berlicksichtigt, wenn dies
glinstiger ist als der Anspruch auf Zulage. Die Héhe der abzugsfahigen Sonderausgaben
ist auf 2.100,- EUR begrenzt. In der Regel nicht forderberechtigt sind Personen, die in einem
auslandischen gesetzlichen Rentenversicherungssystem pflichtversichert sind.

Auszahlungsphase:

Leistungen aus dem DWS TopRente Vertrag werden in der Regel erst in der Auszahlungs-
phase als sog. sonstige Einkiinfte (822 Nr. 5 EStG) besteuert. Der Umfang der Besteuerung
richtet sich danach, ob die in der Ansparphase eingezahlten Betrége in vollem Umfang, nur
teilweise oder gar nicht steuerlich begiinstigt worden sind. In der Auszahlungsphase wird auf
die erhaltenen Leistungen kein Sparer-Freibetrag nach § 20 Abs. 4 EStG gewdhrt; lediglich
der Werbungskostenpauschbetrag nach §9a Satz 1 Nr. 3 EStG in Hohe von derzeit 102,- EUR
kommt zum Ansatz.

Geftrderte Beitrége:

In der Auszahlungsphase voll besteuert werden Leistungen, die auf sog. geforderten Beitragen
beruhen. Somit unterliegen auch die aus geforderten Beitragen erzielten Wertsteigerungen der
vollen Besteuerung in der Auszahlungsphase. Geforderte Beitrdge umfassen die geleisteten
Eigenbeitrage des Vertragspartners zuziiglich der fiir das Beitragsjahr zustehenden Altersvor-
sorgezulage, soweit sie den Hochstbetrag nach 810a EStG nicht tibersteigen, mindestens jedoch
die gewdhrten Zulagen und die geleisteten Sockelbetrdge i.S.d. 886 Abs. 1 Satz 4 EStG. Soweit
Altersvorsorgebetrdge zugunsten des Vertrags als Sonderausgaben beriicksichtigt werden, fiir
den keine Zulage beantragt wird oder der als weiterer Vertrag nicht mehr zulagebegiinstigt ist,
gehdren diese Beitrage ebenfalls zu den geforderten Beitragen.

Nicht geférderte Beitrdge:

Soweit Leistungen in der Auszahlungsphase auf nicht geforderten Beitrdgen beruhen, ist der
Unterschiedsbetrag zwischen der ausgezahlten Leistung und den auf sie entrichteten Betragen
zuversteuern. Der Unterschiedsbetrag ist nur hélftig zu besteuern, wenn eine Auszahlung nach
Vollendung des 60. Lebensjahres (bzw. fiir einen nach dem 31.12.2011 abgeschlossenen Vertrag
nach Vollendung des 62. Lebensjahres) und nach Ablauf von zwdlf Jahren seit Vertragsschluss
erfolgt. Zu den nicht geforderten Beitrdgen gehéren z.B. Zahlungen, fir die der Anleger keine
Altersvorsorgezulage und keinen steuerlichen Vorteil aus dem Sonderausgabenabzug nach
§10a EStG erhalten hat oder Uberzahlungen, d. h. Zahlungen, die den Héchstbetrag nach §10a
EStG ibersteigen bzw. Zahlungen innerhalb eines Beitragsjahres, in denen der Anleger nicht
zum begiinstigten Personenkreis gehort.

Auf nicht geférderten Beitrdgen beruhende Leistungen, die der Anleger ab Vollendung des
85. Lebensjahres als Leibrente erhalt, sind in Hohe des sog. Ertragsanteils von derzeit 5% zu
versteuern (822 Nr. 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG).
Soweit der Anleger geforderte als auch nicht geférderte Beitrdge zugunsten des Vertrags
leistet, sind diese Leistungen aufzuteilen und die Besteuerung erfolgt anteilig entsprechend
der Regelungen fiir geférderte und nicht geforderte Beitrage.

Schadliche Verwendung:

Im Falle einer schadlichen Verwendung der Leistungen aus dem Vertrag sind die Férderungs-
betrdge zuriickzuzahlen und die Besteuerung des (ibrigen urspriinglich geforderten Vermégens
bestimmt sich nach den Regelungen fiir nicht geférderte Beitrdge. Eine schadliche Verwendung
der Leistungen aus dem Vertrag ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der Anleger den
Altersvorsorgevertrag kiindigt, ohne das geforderte Altervorsorgevermdgen auf einen anderen
zertifizierten Altersvorsorgevertrag zu (ibertragen oder er (iber seine Anteile wahrend der Anspar-
phase oder nach Beginn der Auszahlungsphase ganz oder teilweise verfiigt. Keine schadliche
Verwendung ist die Verfiigung tber die Anteile, soweit die Verwendung des Kapitals zu Wohn-
zwecken i.S.d. 892a EStG erfolgt, der Anleger zu Beginn der Auszahlungsphase in Form einer
einmaligen Teilkapitalauszahlung bis zu 30 % des zur Verfligung stehenden Kapitals erhélt, in
der Auszahlungsphase eine Auszahlung in Form eines zusammengefassten Auszahlungsbetrags
i.H.v. bis zu zwdlf Monatsleistungen oder zur Abfindung einer Kleinbetragsrente i.S.d. $93
Abs. 3 EStG erfolgt bzw. der Anleger nur tiber die angefallenen Zinsen und Ertrége verflgt.
In Féllen der Beendigung der unbeschrénkten Einkommensteuerpflicht, beispielsweise durch
Aufgabe des inldndischen Wohnsitzes konnen die Folgen der schadlichen Verwendung ein-
treten (vgl. 8 95 EStG). Die Auszahlung von Vermagen, das aus nicht geférderten Beitréagen
stammt, stellt keine schadliche Verwendung dar. Bei Teilauszahlungen gilt das nicht geforderte
Kapital als zuerst ausgezahlt.

Kiindigung/ Teilkiindigung:

Kiindigt der Anleger den Vertrag wahrend der Anspar- oder Auszahlungsphase, ohne das
geforderte Altervorsorgevermdgen auf einen anderen zertifizierten Altersvorsorgevertrag zu
tibertragen, treten im Hinblick auf das Guthaben, welches auf geférderten Beitragen beruht,
die fiir eine schadliche Verwendung geltenden Rechtsfolgen ein; im Ubrigen gelten die
Rechtsfolgen fiir nicht geforderte Beitrdge. Im Falle einer Teilkiindigung wéhrend der Anspar-
oder Auszahlungsphase, d.h. einer Kiindigung von Guthaben, welches auf nicht geforderten
Beitragen beruht, treten die fir nicht geforderte Beitrage geltenden Rechtsfolgen ein.

Die steuerlichen Ausfiihrungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es
kannkeine Gewiahr dafiir iibernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung
durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht
dndert. Solche Anderungen kdonnen auch riickwirkend eingefiihrt werden und die
oben beschriebenen steuerlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

Diese Zusammenfassung erhebt nicht den Anspruch, samtliche steuerliche Aspekte
zu behandeln, die aufgrund der personlichen Umsténde des einzelnen Anlegers von
Bedeutung sein kdnnen. Interessierten Anlegern wird daher empfohlen, sich von
einem Angehdrigen der steuerberatenden Berufe beraten zu lassen.
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DWS Investment GmbH

Mainzer Landstr. 178 — 190 - D-60327 Frankfurt am Main
Postanschrift: D-60612 Frankfurt am Main

Tel.: +49(0) 1803-10 1110 00" oder +49(0) 69-7190 92 381
Fax: +49(0) 1803-1011 11"

E-Mail: info@dws.de « Internet: www.dws.de

*dtms — 9 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkpreise abweichend, max. 42 Cent/Min.

Zustandige Aufsichtsbehorde

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorferstr. 108

D-63117 Bonn

Internet: www.bafin.de

Eintragung ins Handelsregister
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9135

Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE 811 248 289

Vertragssprache
Malgebliche Sprache fur diesen Vertrag und die Kommunikation

mit dem Kunden wahrend der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch.

MaRgebliche Rechtsordnung/maRgeblicher Gerict d

Fur die Er6ffnung des DWS Depots/Investmentkontos
und die gesamte Geschéftsbeziehung gilt deutsches Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

AuBergerichtliche Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten konnen sich die Beteiligten an die Schlichtungsstelle
der Deutschen Bundesbank, Postfach 1112 32 in 60047 Frankfurt,
Tel.: 069/2388-1907 oder -1906, Fax: 069/2388-1919, wenden.

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberlhrt.

DWS
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Deutsche Bank Gruppe



Der Vermittler ist nicht zur Entgegen-

LOgO einﬁ]gen nahme von Zahlungen berechtigt. D WS

INVESTMENTS

Deutsche Bank Gruppe

Vermittler-Nr. / / Fil-Nr. /
(Konsorte) nurDB PGK (2) AG (3) V-Info

Ich beantrage den Abschluss eines Altersvorsorgevertrages nach dem DWS TopRente Modell
bei der DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main (DWS).

Kundendaten (bitte nur in GROSSBUCHSTABEN ausfiillen!)

Anrede (1-Herr, 2-Frau), Name Staatsangehorigkeit
Vorname Geburtsdatum
Abweichender Geburtsname Steuer-ldentifikationsnummer/TIN
Adresszusatz Beruf

StralRe, Hausnummer (Schriftverkehr wird an diese Anschrift gesandt)

o Land Postleitzahl Wohnort

D

i) —_

c

<\( E-Mail Adresse Telefon tagstber
©

£

Ansparphase (Anlageplan)

= fiir Anleger bis 53 Jahre
|:| DWS TOpRente Balance Anlage der Altersvorsorgebeitrage zuziiglich einer eventuell gewahrten staatlichen Zulage in Fondsanteile ausgewahlter
Fonds. Die maximale Aktienquote betragt 60 %.

. = fiir Anleger bis 39 Jahre
|:| DWS TopRente Dynamlk Anlage der Altersvorsorgebeitrage zuziiglich einer eventuell gewéhrten staatlichen Zulage in Fondsanteile ausgewéhlter
Fonds. Die maximale Aktienquote betragt 100 %.

» Die regelméBigen Zahlungen (Kaufauftrag) betragen:
it [] [ ] [ ] [ ] itigoEigonbo
Eigenbeitrag: ,- EUR monatlich vierteljahrlich halbjahrlich jahrlich Der regelmaBige Eigenbeitrag

) wird gemal der vorgegebenen
Zahlweise eingezogen.

(GemaR Zahlweise) Geférdert werden héchstens 2.100,- EUR |:| |:|
pro Jahr.inkl. aller staatlicher Zulagen. jeweils zum 5. des Monats jeweils zum 20. des Monats

DWSQrchschlag je fiig

a . Sofern die regelméaBigen Beitréage nicht ausreichen, um fiir dieses Jahr die volle staat-
Sonderzahlung im ersten Jahr: . - EUR liche Zulage zu bekommen, kénnen Sie eine einmalige Sonderzahlung vereinbaren.

(Die Sonderzahlung wird mit Vertragseroffnung fallig)

Dynamisierung: |:| Ich beantrage widerruflich eine Dynamisierung meiner Beitrage in Héhe von 5% p.a.

20

Meine regelméBigen Zahlungen sollen erstmals in von meiner nachfolgend genannten Bankverbindung abgebucht werden.

Beispiel zur Berechnung lhres Eigenbeitrags: Maximal geforderter Betrag (2.100,- EUR) - eigene Grundzulage (154,- EUR) = 1.946,- EUR

()

Restliche Monate
i Laufendes Jahr RegelmaéRBiger Eigen- E @ @ =]
: Beginn Junl inklusive Startmonat X beitrag (monatlich) - EUR
Monatsbeitrag:
111‘,'(:;3&;3;12 Sonderzahlung im ersten Jahr
> 1= Zahlungen nur per Lastschrifteinzug moglich

g |:| Dieser Altersvorsorgevertrag soll nur aus staatlichen Zulagen bedient werden. (Hierbei bitte keine Bankverbindung angeben.)

Die DWS sagt dem Anleger hiermit zu, dass zu Beginn der Auszahlungsphase mindestens die vom Anleger wahrend der Ansparphase eingezahlten Altersvorsorgebeitrage
einschlieBlich Zulagen fiir die Auszahlungsphase zur Verfiigung stehen.

Bankverbindung fiir Einzugsermachtigung (bitte unbedingt angeben, Zahlungen nur per Lastschrift moglich)
Hiermit ermachtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die zu entrichtenden Zahlungen bei Falligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.
Konto-Nr. (Kein Sparkonto) Bankleitzahl Bank/Kreditinstitut

Name, Vorname Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller) Unterschrift(en) Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller)

X
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Hinweis
Alle persönlichen Daten notiert?
- Keine Gemeinschaftskonten möglich
- Mindestalter bei Vertragsbeginn: 15 Jahre
- Maximales Eintrittsalter bei Vertragsbeginn: 53 Jahre
- Steuer-Identifikationsnummer/TIN:
Bitte eintragen.

Hinweis
Ansparphase:
– Entspricht das gewählte Depotmodell Ihrer Altersgruppe?

Hinweis
Bitte den "Regelmäßigen Eigenbeitrag" gemäß Zahlweise eintragen.
- Zahlweise vollständig angegeben?

Hinweis
Sonderzahlung im ersten Jahr eingetragen?

Hinweis
Bei Auswahl Dynamisierung greift die Dynamisierung 
in Höhe von 5% erstmals im Januar des darauf 
folgenden Jahres.

Hinweis
Beginndatum angegeben?

Hinweis
Beispiel: Das Beispiel beschreibt einen Anleger, 
der nur seine eigene Grundzulage erhält und mit 
Beitrag und Grundzulage auf die maximal geförderten
2.100,- EUR kommt.

Hinweis
Bedienung nur aus staatlichen Zulagen ist ausschließlich bei nicht gesetzlich rentenversicherten Personen möglich, sofern verheiratet und der Ehepartner zulagenberechtigt ist (gilt nicht bei dauernd getrennt Lebenden).

Hinweis
Bankverbindung für Einzugsermächtigung 
vollständig eingetragen?


Erklarungen und Unterschrift des Anlegers

Ich beauftrage die DWS gemaR dem festgelegten DWS TopRente Modell nach ihrem Ermessen ohne vorherige Einholung meiner Weisung, die von mir unter diesem Vertrag ein-
gezahlten Altersvorsorgebeitréage in Anteile an Fonds der Deutsche Bank Gruppe, die den Anforderungen des AltZertG entsprechen, auf mein DWS TopRente Investmentkonto
anzulegen. Die DWS kann die prozentuale Aufteilung der Einzahlungen und des Anteilbestandes in Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Dachfonds im Rahmen des gewahlten DWS
TopRente Modells jederzeit andern, wenn ihr dies unter Beriicksichtigung von Rendite- und Sicherheitsaspekten als zweckmaRig erscheint. Insoweit ist die DWS berechtigt,
An- und Verkaufe vorzunehmen oder Fondsanteile umzutauschen.

Fur den Geschaftsverkehr gelten die beigefiigten Allgemeinen Geschaftsbedingungen fliir DWS Depots, die Besonderen Bedingungen fiir die DWS TopRente sowie die Verkaufs-
unterlagen der jeweiligen Fonds (vereinfachter Verkaufsprospekt!), Verkaufsprospekt einschlieRlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement/Satzung, Jahres- und Halb-
jahresbericht soweit verdffentlicht), die Angaben tiber den Ausgabeaufschlag, die Kosten und ausfiihrliche Risikohinweise enthalten.

6? den Vertrieb in Deutschland sind Angaben zu den Ausgabeaufschldgen bestimmter Fonds auch in diesem Antrag enthalten.

n vereinfachtenV und ausfiihrlichen Verkaufsprospekt (einschlieBlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement, Jahres- und Halbjahresbericht soweit verdffentlicht)
inden Sie auf der Internetseite www.dws.de. Wir senden Ihnen die Verkaufsunterlagen jederzeit auch gerne in Papierform zu.

Hiermit bestatige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufspros- Hiermit bestatige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufsprospekt! vor Vertrags-
pekt!) vor Vertragsschluss kostenlos angeboten und ausgehandigt/iiber- |:| schluss kostenlos angeboten worden ist und ich/wir auf eine Aushandigung/Ubersendung
sendet worden ist. ausdriicklich verzichte(n).

" bis 30.06.2011, ab 01.07.2011 die , Wesentlichen Anlegerinformationen”

Die Allgemeinen Geschéftsbedingungen fiur DWS Depots, die Besonderen Bedingungen fiir die DWS TopRente sowie die genannten Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds
habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und anerkannt.

US-Staatsbiirger/US Resident(s) : Weiterhin erklare(n) ich/wir, dass ich/wir weder US-Staatsbiirger — US Citizen(s) — noch US-Einwohner mit standigem Aufenthaltsrecht — US Resi-
dent(s) — im Sinne der Definitionen fiir die Zwecke der US-Bundesgesetze iber Wertpapiere, Waren und Steuern, einschlieBlich der jeweils gliltigen Fassung der Regulation S zu
dem Gesetz von 1933 (zusammen ,US-Personen”) bin/sind und keine Fondsanteile fiir US-Personen halten und erwerben werde(n). Soweit ich/wir nach Abgabe dieser Erklarung
den Status einer US-Person nach den vorgenannten Vorschriften erlange(n) oder Fondsanteile fiir US-Personen halte(n) oder erwerbe(n), werde(n) ich/wir dies der depotfiihrenden
Stelle unverziiglich mitteilen. Dies gilt auch fiir alle weiteren und zukiinftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der Kundenverbindung noch eréffnen werde(n).

Geldwaschegesetz und wirtschaftlich Berechtigter: Ich bin/Wir sind verpflichtet, der depotfiihrenden Stelle unverziiglich und unaufgefordert Anderungen, die sich im Laufe der
Geschaftsbeziehung bezlglich der nach dem deutschen oder luxemburgischen Geldwéschegesetz festzustellenden Angaben zur Person oder den wirtschaftlich Berechtigten ergeben,
anzuzeigen. Sofern ich/wir bzw. ein unmittelbares Familienmitglied oder eine mir/uns bekanntermafRen nahe stehende Person im Sinne der Richtlinie 2006/70/EG der EG-Kommission
vom 1. August 2006 ein wichtiges 6ffentliches, hohes politisches oder militdrisches Amt (z.B. Regierungsmitglieder, Parlamentsmitglieder, Botschafter, Generale) austiibt bzw.
ausgelbt hat, werde(n) ich/wir dies unverziiglich mitteilen. Darliber hinaus erklare(n) ich/wir hiermit ausdriicklich, das von mir/uns gewiinschte DWS Depot/Investmentkonto auf
eigene Rechnung zu flihren. Dies gilt auch fiir alle weiteren und zukiinftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der laufenden Geschaftsbeziehung noch eréffnen werde(n).
Anderenfalls teile(n) ich/wir der depotfiihrenden Stelle den wirtschaftlich Berechtigten sofort mit. Das DWS Depot/Investmentkonto muss dann auf dessen Namen er6ffnet werden.

Hinweis zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des Vermittlers: Ich bin/Wir sind damit einverstanden, wenn die depotfiihrende Stelle zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des
Vermittlers einen im Ausgabepreis enthaltenen Ausgabeaufschlag und eventuell laufende Provisionen an den Vermittler weitergibt.

Einwilligung in die Ubermittlung und die Verarbeitung von Daten an die Deutsche Rentenversicherung Bund (Zentrale Zulagenstelle):
Ich/Wir willige(n) ein, dass die DWS die erforderlichen Daten an die Zentrale Zulagenstelle iibermittelt.

Einwilligung in die Ubermittlung und die Verarbeitung von Daten bei Einschaltung eines Vermittlers und Versicherers im In- und Ausland: Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass
die depotfihrende Stelle samtliche Angaben lber diesen durch den Vermittler vermittelten Vertrag und das daraus resultierende Geschaftsverhéaltnis zum Zwecke der Abwicklung
des Vertrages, zur Vermittlerunterstiitzung (Pflege der Kundendaten des Vermittlers) und zum Zweck meiner/unserer Beratung und Betreuung bei der Vermdgensanlage an den
Vermittler und dessen Vertriebsorganisation tibermittelt bzw. zum elektronischen Abruf bereitstellt, und dass der Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation und der Versicherer
die in diesem Antrag enthaltenen und alle im Rahmen der Geschaftsbeziehung erforderlichen Daten erheben, verarbeiten und fir Zwecke der Geschaftsbeziehung nutzen.
Mein/Unser selbstandiger Vermittler kann bei dessen Vertriebsorganisation oder im Einzelfall telefonisch bei der depotfiihrenden Stelle meine/unsere Angaben im jeweiligen
Produktantrag einschlieBlich des Produktabschlusses sowie Angaben zu Depotnummer, Depotbestanden und -bewegungen, Vereinbarungen tber die Nutzung elektronischer
Kommunikationsmittel sowie Anderungen der Daten und Angaben abfragen.

Befreiung vom Bankgeheimnis: Hiermit befreie ich/befreien wir die depotfiihrende Stelle, den Vermittler und die Vertriebsorganisation im obigen Umfang vom Bankgeheimnis
bzw. von der Vertraulichkeitspflicht.

Die erteilten Einwilligungserklarungen kdnnen ohne Einfluss auf das vertragliche Geschéaftsverhaltnis jederzeit gegeniiber der DWS oder der Vertriebsgesellschaft widerrufen werden.

Ort, Datum Unterschrift Anleger / 1. gesetzl. Vertreter Unterschrift 2. gesetzl. Vertreter

X X

Einwilligung in die Fithrung eines Online-Kontos:

Ich/Wir willige(n) ein, samtliche Informationen (,Abrechnungsinformationen”) zu getatigten Umschichtungen/Umsatzen (einschlieBlich Einzahlungen) oder zu Bestandsverande-
rungen auf meinen Investmentkonten in den elektronischen Postkorb meines/unseres Online-Kontos eingestellt zu bekommen, den ich/wir unter der Adresse www.dws.de abrufen
kann/kénnen. Nach Er6ffnung des DWS TopRente-Portfolios erhalte(n) ich/wir eine PIN und eine TAN, mit der ich/wir Zugang zu dem DWS Depot Online bekomme(n).

Ich/Wir wurde(n) informiert, dass die Mdglichkeit der postalischen Zustellung besteht. Hierauf verzichte(n) ich/wir ausdricklich. Weiterhin wurde(n) ich/wir dartiber informiert,
dass ich/wir bei Nichtabruf der im elektronischen Postkorb meines/unseres Online-Kontos bereitgestellten Abrechnungsinformationen innerhalb von sechs Monaten samtliche
seit Erstellung der zuletzt zugesandten Abrechnung angefallenen Abrechnungsinformationen per Post zugesandt bekomme(n). Diese Zusendung erfolgt ohne zusatzliche Kosten.
Sofern ich/wir nach Vertragsschluss eine postalische Zustellung von Abrechnungsinformationen wiinsche(n), kann die DWS gesonderte Gebiihren gemaR Nr. 5 des Abschnitts
~Hinweise auf die Hohe der Entgelte und Kosten” dieses Antrags erheben. Aktuelle Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Preisverzeichnis/Konditionentableau, welches
Sie unter www.dws.de/konditionen in der jeweils aktuell gliltigen Fassung einsehen kénnen.

Ort, Datum Unterschrift Anleger / 1. gesetzl. Vertreter Unterschrift 2. gesetzl. Vertreter

X X X

Bei Minderjahrigen sind immer die Unterschriften und Legitimationspriifungen aller gesetzlichen Vertreter erforderlich (Nachweis bei alleiniger Vertretungsberechtigung!).
3> Zusatzlich ist eine Kopie der Geburtsurkunde des Minderjahrigen beizufiigen. Nach Vollendung des 16. Lebensjahres ist eine Kopie des Personalausweises des Minderjahrigen
beizufiigen. Fir Minderjahrige sind nur Einzelkonten maglich.

2 .egitimationspriifung (bitte ALLE Angaben ausfiillen)

Anleger/gesetzliche
Vertreter
(Name, Vorname)

Art der Urkunde, Personal- Reise- Staatsan- Personal- Reise- Staatsan-
Staatsangehorigkeit* ausweis pass gehorigkeit* ausweis pass gehorigkeit*

Nr./Aktenzeichen

Ausstellende Behorde,
Ausstellungsdatum

Geburtsort
Geburtsdatum* D k
er vereinfachte Verkaufsprospekt (bzw. ab 01.07.2011 die ,Wesentlichen Anleger- rucken * Angabe von Geburtsdatum und Staatsangehdrigkeit
ormationen”) wurde dem Kunden zur Verfiigung gestellt, sofern der Kunde zuvor nur bei gesetzlichen Vertretern erforderlich.
icht ausdriicklich auf dieses Recht verzichtet hat.** ** Bis 30.06.2011: Bei Fonds, fiir die kein vereinfachter

Verkaufsprospekt verfiigbar ist, gilt diese Regelung
hinsichtlich der ausfiihrlichen Verkaufsunterlagen.

Die Durchschrift dieses Antrages wurde dem Kunden ausgehandigt, sowie die

vorstehende Legitimationspriifung durchgefiihrt. X Stempel und Unterschrift des Vermittlers
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Hinweis
Verkaufsunterlagen ausgehändigt/übersandt 
bzw. Verzicht auf Aushändigung:
- Entsprechendes Feld angekreuzt?

Hinweis
Unterschriften:
Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften 
beider gesetzlicher Vertreter erforderlich.
Falls es nur einen gesetzlichen Vertreter gibt,
- Entsprechender Nachweis beigefügt?

Hinweis
Legitimationsprüfung:
- Aktuelle Ausweisdaten vollständig notiert,
ggf. Kopie des gültigen Personalausweises/
Reisepasses beigefügt?
- Bei Minderjährigen zusätzlich eine Kopie der 
Geburtsurkunde beigefügt bzw. nach Vollendung 
des 16. Lebensjahres Kopie des Personalausweises 
beigefügt?

Hinweis
Stempel und Unterschrift angebracht?


Allgemeine Geschaftsbedingungen fir DWS Depots

1. DWS Depot und Investmentkonten

Die DWS Investment GmbH, Frankfurt, oder die DWS Investment S.A., Luxem-
bourg, (nachstehend , depotfiihrende Stelle” genannt) eroffnet fir den Anleger
(Privatkunde i. S. d. Wertpapierhandelsgesetzes bzw. des Luxemburger Gesetzes
Uber den Finanzsektor vom 5. April 1993), soweit nichts anderes vereinbart auf
Antrag ein DWS Depot und innerhalb dieses DWS Depots ein oder mehrere Invest-
mentkonten flr die Anlage von Einzahlungen in Anteilen des bzw. der gew(insch-
ten Fonds. Bei dem DWS Depot handelt es sich um ein Wertpapierdepot; die
fondsspezifischen Investmentkonten stellen Unterdepots dar. Zusatzlich kann die
depotfiihrende Stelle, ohne dass es hierfir eines Antrages des Anlegers bedarf,
innerhalb des DWS Depots Investmentkonten fir Geldmarktfonds er6ffnen, die
auf die Fondswahrung der jeweiligen auf Antrag des Anlegers eréffneten Invest-
mentkonten lauten. Sollten in einer Fondswahrung aus Sicht der depotfiihrenden
Stelle keine geeigneten Geldmarktfonds verfligbar sein, so kann stattdessen
auch ein Investmentkonto fur einen geldmarktnahen Fonds er6ffnet werden.
Die aktuell von der depotfihrenden Stelle fir die jeweiligen Fondswahrungen
vorgesehenen Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) sowie Einzelheiten
zu deren Eréffnung sind im Preisverzeichnis/Konditionentableau genannt. Diese
Angaben konnen ohne Mitwirkung und ohne Information des Anlegers durch die
depotfiihrende Stelle gedndert werden. Erteilt der Anleger der depotfiihrenden
Stelle einen Auftrag, so sind die zu diesem Zeitpunkt im Preisverzeichnis/Konditio-
nentableau enthaltenen Angaben malkgebend. Dem Anleger wird auf Wunsch von
der depotfiihrenden Stelle jederzeit ein aktuelles Preisverzeichnis/Konditionen-
tableau zur Verfligung gestellt. Der Anleger hat der depotfiihrenden Stelle gegen-
Uber zu Beginn der Geschéaftsbeziehung genaue Angaben Uber seine Identitat
nach den Vorgaben des Eroffnungsantrages zu machen. Die depotfiihrende
Stelle kann zu Beginn der Geschaftsbeziehung sowie im weiteren Verlauf zu-
satzliche Angaben und Unterlagen zur Identitatsfeststellung oder zu sonstigen
Zwecken verlangen, sofern dies im Hinblick auf die Erfillung ihrer gesetzlichen
Pflichten oder im Rahmen der Geschaftsbeziehung erforderlich ist.

2. Ausgabe und Riicknahme von Anteilen

Die Ausgabe und Riicknahme der Anteile durch die hierfir zustandige Stelle erfolgt
nach den fur den jeweiligen Fonds von der Verwaltungs-/Investmentgesellschaft
getroffenen und im Verkaufsprospekt veroffentlichten Bedingungen. Sofern keine
gegenteilige Weisung des Anlegers vorliegt, konnen eingehende Zahlungen gege-
benenfalls bis zum néachsten Ausgabetag von der depotfiihrenden Stelle gehalten
werden.

3. Auftrage

a) Execution Only/Ausflihrungsgeschéft

Die depotfiihrende Stelle fihrt Auftrage nach den Grundsatzen von , Execution
Only”, d.h. beratungsfrei, aus. Demnach erteilt die depotfiihrende Stelle bei
der Ausflihrung von Auftrégen weder Empfehlungen fir den Kauf noch fir den
Verkauf von Anteilen und bietet auch keine Anlageberatung an sondern leitet Auf-
trége lediglich an die entsprechende Abwicklungsstelle weiter. Die depotfihrende
Stelle geht davon aus, dass der Anleger — soweit erforderlich — eine Beratung
und Aufklarung vor Erteilung der Auftrage erhalten hat. Eine Angemessenheits-
prifung findet im Rahmen des Execution Only nicht statt.

b) Beschrénkung auf von der depotfiihrenden Stelle
angebotene Fondsanteile

Die depotfiihrende Stelle nimmt Auftrdge zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen
nur entgegen, sofern die Fondsanteile von der depotfiihrenden Stelle angeboten
werden. Eine Ubersicht der von der depotfiihrenden Stelle vertriebenen Investment-
fonds ist bei der depotfiihrenden Stelle erhéltlich. Die depotfihrende Stelle kann
die Annahme von Auftragen sowie die Ausflihrung von Auftrdgen davon abhéngig
machen, dass der Depotinhaber bestimmte Erklarungen abgibt und diese ggf. auch
auf Verlangen der depotfiihrenden Stelle einmalig oder regelmaRig wiederholt.

¢) Form von Auftrdgen
Auftrége jeder Art sind schriftlich zu erteilen, soweit nicht mit der depotfiihrenden
Stelle vorher eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

d) Ausflihrungsgeschéft/Beauftragung eines Dritten zur Ausflihrung eines Kaufs
oder Verkaufs

Bei Kauf- und Verkaufsauftragen des Anlegers schlieRt die depotfiihrende Stelle fur
Rechnung des Anlegers mit der jeweiligen Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Ver-
kaufsgeschaft (Ausfihrungsgeschaft) ab oder sie beauftragt eine dritte Person, ein
Ausflihrungsgeschéaft abzuschlieRen. Soweit Einzahlungsbetrage des Anlegers zum
Erwerb eines vollen Anteils nicht ausreichen, schreibt die depotfiihrende Stelle den
entsprechenden Anteilbruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut.

e) Preis des Ausflihrungsgeschéftes

Die depotfiihrende Stelle rechnet gegenliber dem Kunden den Preis des Aus-
flhrungsgeschéftes ab. Die Details zur Berechnung ergeben sich aus dem Ver-
kaufsprospekt und den sonstigen Unterlagen des jeweiligen Fonds.

f) Bearbeitung/Wertermittlungstag

Eingehende Verkaufs- oder Kaufauftrage werden von der depotfiihrenden Stelle
unverziiglich, spatestens an dem auf den Eingang bei der depotfiihrenden Stelle
folgenden Bankarbeitstag (am Ort der Depotfiihrung) bearbeitet. Unter Bearbeitung
ist die Weitergabe des Auftrags an die jeweilige Investmentgesellschaft, deren
Depotbank, einen Clearer oder einen Dritten, der mit der weiteren Ausfiihrung
beauftragt wird, zur Ausflihrung zu verstehen.

Der Ausflihrungszeitpunkt sowie der dem Ausfiihrungsgeschaft zugrunde liegende
Ausflihrungspreis liegen nicht im Einflussbereich der depotfiihrenden Stelle. Die
Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt und den sonstigen
Unterlagen des jeweiligen Fonds. Wird der Auftrag nicht ausgefihrt, so wird die
depotfiihrende Stelle den Anleger darliber unverziglich informieren.

a) Kaufauftrdge mittels Uberweisungen

Uberweisungen missen die Angabe einer von der depotfiihrenden Stelle mitge-
teilten DWS Depotnummer oder Investmentkontonummer enthalten und wer-
den als Kaufauftrage fur die entsprechenden Fondsanteile behandelt. Sofern die
Gutschriftsanzeige der Bank eindeutig zugeordnet werden kann, wird die depot-
fihrende Stelle Auftrage zum Erwerb von Fondsanteilen unverzliglich, spatestens
am nachstfolgenden Bankarbeitstag, an die jeweilige Abwicklungsstelle weiterlei-
ten. Soweit Einzahlungsbetrédge des Anlegers den Ausgabepreis eines Anteils tber-
oder unterschreiten, schreibt ihm die depotfiihrende Stelle einen entsprechenden
Bruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut. Wird eine Einzahlung vor
Bestatigung der jeweiligen Depoteroffnung geleistet, so wird der Ausgabepreis
des nachstmoglichen Ausgabetages nach Depoteréffnung zugrunde gelegt.

h) Verkaufsauftrage
Auftrage zum Verkauf von Fondsanteilen missen die Investmentkontonummer
enthalten. Sollen alle verwahrten Anteile eines DWS Depots verkauft werden,

so genigt die Angabe der DWS Depotnummer. Verkaufsauftrage, die auf einen
bestimmten Betrag lauten, werden von der depotfiihrenden Stelle in Auftrage
zum Verkauf von Anteilen umgewandelt.

i) Wéhrung von Ein- und Auszahlungen/Umtausch von Wahrungen

Zahlungen des Anlegers an die depotfiihrende Stelle und Zahlungen der depotflh-
renden Stelle an den Anleger haben stets in EURO zu erfolgen. Zahlungen, die in
einer anderen Wahrung als EURO erfolgen, werden von der depotfiihrenden Stelle
zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in EURO umgerechnet. Beauftragt der
Anleger die depotfihrende Stelle zum Erwerb von Fondsanteilen eines Invest-
mentfonds, der in einer anderen Wahrung als EURO gefiihrt wird, so ist die depot-
flhrende Stelle berechtigt, den hierfiir vom Anleger angeschafften EURO-Betrag
zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in die jeweilige Wahrung umzurechnen.
Sofern die Zahlung in Fondswéhrung geleistet wird, erfolgt keine Umrechnung.

i) Zuordnung zu einem Anlegertyp/Nichtausfiihrung

Abhangig vom Vertriebsweg kann eine Zuordnung des Anlegers zu einem Anleger-
typ erfolgen. Die depotflihrende Stelle behélt sich vor, Auftrage nicht auszufihren,
sofern die Anlageklasse (Risikoprofil) des zu erwerbenden Investmentfonds mit
dem Anlegertyp nicht vereinbar ist. In diesem Falle wird die depotfihrende Stelle
den Anleger unverziglich informieren.

k) Auftrdge zum Umtausch von Fondsanteilen

Soweit von der depotfiihrenden Stelle zuvor im Preisverzeichnis/Konditionentableau
ausdricklich zugelassen, ist ein Umtausch von Anteilen méglich. Ansonsten wird
ein Auftrag zum Umtausch als ein Verkaufsauftrag und nachfolgender Kaufauftrag
behandelt. Als Folge dieser Aufteilung konnen keine besonderen Umtauschkon-
ditionen gewahrt werden.

I) Verfligungen

Der Anleger kann Uber seine Anteile und Anteilsbruchteile ganz oder teilweise
verfligen. Eine Auslieferung oder Ubertragung von Anteilen in ein Wertpapierdepot
einer anderen depotflihrenden Stelle ist nur hinsichtlich ganzer Anteile moglich.
Bei Anteilsbruchteilen besteht nur ein Anspruch auf Auszahlung des Gegenwertes.

4. Anteilsregister, Eigentum, Miteigentum, Girosammelverwahrung
Fuhrt die fur die Ausgabe von Anteilen zustéandige Stelle ein Anteilsregister, wird
die depotfiihrende Stelle dort fiir den Anleger als Anteilsinhaber eingetragen. Im
Falle der DWS Investment S. A. als depotfiihrende Stelle werden dann in diesem
Falle die Anteile treuhanderisch fir die jeweiligen Anleger gehalten.

Sofern in dieses Anteilsregister zwingend nur der jeweils Letztbegunstigte ein-
getragen werden kann, wird die depotfiihrende Stelle die Eintragung im Namen
des Anlegers vornehmen lassen. Die erworbenen Anteile sind in diesem Falle
Eigentum des Anlegers und werden auch nicht treuhé@nderisch gehalten.
Soweit flir einen Fonds von der fir die Ausgabe von Anteilen zusténdigen Stelle
keine Anteilsbruchteile ausgegeben werden, erwirbt der Anleger, sofern dieser
selbst in das Anteilsregister des Fonds eingetragen wird, Miteigentum an einem
etwa bestehenden Gemeinschaftsdepot aller Inhaber von Anteilsbruchteilen bei
der depotfiihrenden Stelle.

Die depotflihrende Stelle gibt Anteile, fur die kein Anteilsregister besteht, fir den
Anleger in Girosammeldepotverwahrung. Das Gleiche gilt fur Anteilsscheine, die
der depotfiihrenden Stelle zugunsten eines bereits bei ihr bestehenden Invest-
mentkontos eingereicht werden.

5. Anschaffung und Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland

Die depotflihrende Stelle schafft Fondsanteile im Ausland an, wenn sie direkt
oder Uber einen Dritten Kaufauftrage in Fondsanteilen im Ausland oder Kaufauf-
tréage in auslandischen Fondsanteilen ausfihrt. Die depotfiihrende Stelle wird die
im Ausland angeschafften Fondsanteile im Ausland verwahren lassen. Hiermit
wird sie einen anderen auslandischen Verwahrer beauftragen. Die Verwahrung
unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsortes und den
flr den oder die auslandischen Verwahrer geltenden Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen.

Die depotfiihrende Stelle wird sich nach pflichtgeméaRem Ermessen unter Wah-
rung der Interessen des Anlegers das Eigentum oder Miteigentum an den Fonds-
anteilen oder eine andere im Lagerland Ubliche, vergleichbare Rechtsstellung
verschaffen und diese Rechtsstellung treuhanderisch fir den Anleger halten. Hie-
ruber erteilt sie dem Anleger Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift)
unter Angabe des ausléndischen Staates, in dem sich die Wertpapiere befinden
(Lagerland). Die depotfiihrende Stelle braucht die Auslieferungsanspriiche des
Anlegers aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland un-
terhaltenen Deckungsbestand zu erflllen. Der Deckungsbestand besteht aus den
im Lagerland fir den Anleger und fur die depotfiihrende Stelle verwahrten Fonds-
anteilen derselben Gattung. Der Anleger tragt in diesen Féllen daher anteilig alle
wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schaden, die den Deckungsbe-
stand als Folge von hoherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder
durch sonstige von der depotfiihrenden Stelle nicht zu vertretenden Zugriffe Drit-
ter im Ausland oder im Zusammenhang mit Verfligungen von hoher Hand des In-
und Auslandes treffen sollten. Hat der Anleger nach dem vorhergehenden Absatz
Nachteile und Schaden am Deckungsbestand zu tragen, so ist die depotfiihrende
Stelle nicht verpflichtet, dem Anleger den Kaufpreis zurlickzuerstatten.

6. Ausschiittungen

Ausschittungsbetrage werden von der depotfiihrenden Stelle — ggf. unter Abzug
von einzubehaltenden Steuern — ohne gesonderten Auftrag in Anteilen des betref-
fenden Fonds wiederangelegt (,,automatische Wiederanlage"). Die automatische
Wiederanlage erfolgt unverziiglich nach Gutschrift der Ausschuttungsbetrage auf
dem Konto der depotfiihrenden Stelle. Die automatische Wiederanlage erfolgt
ohne Ausgabeaufschlag zum jeweils giltigen Anteilwert am Ausflihrungstag.
Sofern flr bestimmte Fonds eine direkte Wiederanlage nicht von der depotfih-
renden Stelle vorgesehen ist, werden die Ausschuttungen — ggf. unter Abzug von
einzubehaltenden Steuern —in dem jeweils von der depotfiihrenden Stelle fir den
Anleger ausgewahlten Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in Fonds-
wahrung angelegt. Einzelheiten werden im Preisverzeichnis/Konditionentableau
geregelt. Die entsprechende Kauforder wird von der depotfiihrenden Stelle an
die jeweilige Abwicklungsstelle unverziglich, spatestens am néachstfolgenden
Bankarbeitstag, weitergeleitet.

7. Abrechnungen

Die depotfihrende Stelle Gbermittelt dem Anleger spatestens am ersten Ge-
schéftstag nach der Ausfiihrung des Auftrags flr jeden getatigten Umsatz eine
Abrechnung. Soweit der Anleger Fondsanteile durch regelméfige Einzahlungen
erwirbt, wird die depotfihrende Stelle den jeweils aktuell geltenden rechtlichen
Anforderungen zur Abrechnungserstellung in geeigneter Form nachkommen.* In
jedem Fall erhélt der Anleger nach Ablauf eines Jahres eine Aufstellung der im
Kalenderjahr eingetretenen Veranderungen.

* wurde keine Einzelabrechnung erteilt, erstellt die depotflihrende Stelle spatestens sechs Monate nach Versand der letzten Abrechnung eine Aufstellung der getatigten Umsétze.
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8. Gemeinschaftliches Wertpapierdepot

Im Fall eines gemeinschaftlichen DWS Depots oder Investmentkontos kann
jeder Inhaber allein verfligen, es sei denn, dass einer der Wertpapierdepotinha-
ber oder alle gemeinsam der depotflihrenden Stelle schriftlich eine gegentei-
lige Weisung erteilt haben. Alle Anleger des gemeinschaftlichen Wertpapier-
depots sind gegenlber der depotfiihrenden Stelle gesamtschuldnerisch fur
alle Verbindlichkeiten aus dem gemeinschaftlichen Wertpapierdepot haftbar,
unabhangig davon, ob solche Verbindlichkeiten gemeinsam oder einzeln von
ihnen eingegangen wurden.

9. Verfliigungsberechtigung nach dem Tod des Anlegers

Nach dem Tod des Anlegers kann die depotfiihrende Stelle zur Klérung der Verfu-
gungsberechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreck-
erzeugnisses oder weiterer hierflr notwendiger Unterlagen verlangen; fremd-
sprachige Unterlagen sind auf Verlangen der depotflihrenden Stelle in deutscher
Ubersetzung vorzulegen. Die depotfiihrende Stelle kann auf die Vorlage eines Erb-
scheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine
Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfligung (Testament,
Erbvertrag) nebst zugehdriger Eréffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die depot-
flhrende Stelle darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker
bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfligen lassen und insbesondere mit
befreiender Wirkung Zahlungen an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der depotfiih-
renden Stelle bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung
oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfligungsberechtigt ist, oder wenn
ihr dies infolge Fahrlassigkeit nicht bekannt geworden ist.

10. Entgelte und Auslagen

Fur die Fihrung des DWS Depots und des Investmentkontos kann ein Entgelt
berechnet werden. Die jeweilige Hohe ist im Preisverzeichnis/Konditionentableau
der depotfiihrenden Stelle enthalten. Fir die im Preisverzeichnis nicht aufge-
flhrten Leistungen, die im Auftrag des Anlegers oder in dessen mutmafilichem
Interesse erbracht werden, und die nach den Umstanden zu urteilen nur gegen
eine Vergutung zu erwarten sind, kann die depotfihrende Stelle die Hohe des
Entgeltes nach billigem Ermessen bestimmen. Der Anleger tragt aufRerdem alle
Auslagen, die anfallen, wenn die depotfiihrende Stelle in seinem Auftrag oder
seinem mutmallichen Interesse tatig wird (insbesondere Kommunikationskosten
wie Telefon und Porti).

11. Information des Anlegers iiber Vertriebsfolgeprovisionen

a) Die depotfiihrende Stelle erhéltim Zusammenhang mit Wertpapiergeschaften,
die sie mit Anlegern Uber Investmentanteile abschlief3t, fir den Vertrieb dieser
Wertpapiere umsatzabhéngige Zahlungen (Vertriebsfolgeprovisionen) von den
Wertpapieremittenten (Kapitalanlagegesellschaften, ausléandische Investment-
gesellschaften, einschlieBlich Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe).

Die Vertriebsfolgeprovisionen fallen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Invest-
mentanteilen an den Anleger an. Sie werden von den Emittenten dieser Wertpapiere
aus den von ihnen vereinnahmten Verwaltungsvergitungen als wiederkehrende,
bestandsabhangige Vergiitung an die depotfiihrende Stelle geleistet. Die Hohe der
Vertriebsfolgeprovision betragt derzeit in der Regel bei Rentenfonds zwischen 0,1 %
und 0,7 % p.a., bei Aktienfonds zwischen 0,3 % und 1,0 % p.a. und bei offenen
Immobilienfonds zwischen 0,2 % und 0,6 % p.a. des von der depotfihrenden Stelle
verwahrten Gesamtbestands des jeweiligen Wertpapiers. Einzelheiten zu Art und
Hohe der Vertriebsfolgeprovision fur ein konkretes Wertpapiergeschaft teilt die
depotfiihrende Stelle dem Anleger jederzeit auf Nachfrage mit; im Falle der Anlage-
beratung durch die depotfihrende Stelle unaufgefordert vor dem Abschluss eines
jeden Wertpapiergeschaftes.

b) Ist nicht die depotflihrende Stelle Berater und kommt der Abschluss von
Wertpapiergeschaften Uber Investmentanteile durch einen Dritten als Vermittler
oder Berater zustande, leitet die depotfiihrende Stelle an den Dritten oder dessen
Vertriebsorganisation im Regelfall zwischen 80 % und 95 % der oben unter Ziffer
11.a) genannten Vertriebsfolgeprovisionen weiter, wenn es sich hierbei um einen
Vertriebspartner der depotfiihrenden Stelle handelt. Die depotfiihrende Stelle
teilt dem Anleger jederzeit auf Nachfrage Einzelheiten zu Art und Hoéhe dieser
Zahlungen und deren Empfanger fur ein konkretes Wertpapiergeschaft mit.

12. Verrechnung oder Verkauf von Anteilen

Entgelte, Auslagen und Kosten kénnen mit Zahlungen verrechnet sowie durch
den Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in entsprechender Hoéhe gedeckt
werden.

13. Haftung der depotfiihrenden Stelle;; Mitverschulden des Anlegers

a) Haftungsgrundsatze

Die depotfiihrende Stelle haftet bei der Erflllung ihrer Verpflichtungen fur jedes
Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erflllung ihrer Ver-
pflichtungen hinzuzieht. Hat der Anleger durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B.
durch Verletzung der in Nr. 14 - 17 aufgeflhrten Mitwirkungspflichten) zu der
Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen
des Mitverschuldens, in welchem Umfang die depotfiihrende Stelle und der
Anleger den Schaden zu tragen haben.

b) Weitergeleitete Depotauftrage
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgefihrt
wird, dass die depotfihrende Stelle einen Dritten mit der weiteren Erledigung

beauftragt, erflllt die depotfiihrende Stelle den Auftrag dadurch, dass sie ihnim
eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft
z.B. die Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland. In diesem Fall beschrénkt
sich die Haftung der depotfiihrenden Stelle auf die sorgféltige Auswahl und
Unterweisung des Dritten.

c) Haftung der depotfiihrenden Stelle im Hinblick auf Ausfiihrungsgeschafte
SchlieRt die depotfiihrende Stelle fir Rechnung des Anlegers mit der jeweiligen
Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschéft (Ausfiihrungsgeschaft) ab, so
haftet die depotfihrende Stelle fur die ordnungsgemaRe Erfillung des Ausfih-
rungsgeschéftes durch ihren Vertragspartner oder dessen Vertragspartner. Bis
zum Abschluss eines Ausflihrungsgeschéftes haftet die depotfiihrende Stelle
bei der Beauftragung einer dritten Person mit der Ausfihrung eines Geschaftes
nur fur deren sorgféltige Auswahl und Unterweisung.

14. Anderung von Name, Anschrift oder der Vertretungsmacht

Zur ordnungsgemafRen Abwicklung des Geschéftsverkehrs ist es erforderlich,
dass der Anleger der depotfiihrenden Stelle Anderungen seines Namens und
seiner Anschrift sowie das Erléschen oder die Anderung einer gegeniiber der
depotfiihrenden Stelle nachgewiesenen Vertretungsmacht (insbesondere einer
Vollmacht) unverztiglich schriftlich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch
dann, wenn die Vertretungsmacht in ein ¢ffentliches Register (z. B. in das Handels-
register) eingetragen wird.

15. Klarheit von Auftragen

Auftrage jeder Art missen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht ein-
deutig formulierte Auftrage kdnnen zu Verzégerungen in der Auftragsabwicklung
flhren. Vor allem hat der Anleger bei Einzahlungen, Auftragen und Verfiigungen
auf die Richtigkeit und Vollstandigkeit der angegebenen DWS Depotnummer
und Investmentkontonummer zu achten. Soweit die depotfiihrende Stelle Ein-
zahlungen nicht eindeutig zuordnen kann, darf sie die eingezahlten Betrage zurlick
Uberweisen. Anderungen, Bestatigungen oder Wiederholungen von Auftragen
mussen als solche gekennzeichnet sein.

16. Prifung und Einwendungen bei Mitteilungen der depotfithrenden Stelle
Der Anleger hat Kontoauszlige, Abrechnungen, Aufstellungen und sonstige An-
zeigen auf ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit unverzlglich zu Uberprifen, und die
depotfiihrende Stelle unverzuglich Uber darin enthaltene Irrtimer, Abweichungen
und UnregelmaRigkeiten in Kenntnis zu setzen.

17. Benachrichtigung der depotfiihrenden Stelle bei Ausbleiben

von Mitteilungen
Falls die Jahresaufstellungen dem Anleger bis Ende April des jeweiligen Folge-
jahres nicht zugehen, muss er die depotfiihrende Stelle unverziiglich benach-
richtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer
zu erwartender Mitteilungen (insbesondere Abrechnungen nach der Ausfiihrung
von Auftrégen).

18. Pfandrecht

Der Anleger rdaumt der depotfiihrenden Stelle ein Pfandrecht an allen im DWS
Depot und den Investmentkonten verwahrten Vermdgensgegenstanden ein. Das
Pfandrecht sichert alle gegenwartigen und kiinftigen Anspriiche der depotfih-
renden Stelle gegen den Anleger aus der Geschéftsverbindung.

Kundigung durch die depotfithrende Stelle und Auflésung von Fonds,
Schlussklauseln

19. Kiindigung durch die depotfiihrende Stelle

Die depotfiihrende Stelle kann ein DWS Depot und die Investmentkonten jederzeit
mit einer Kiindigungsfrist von einem Monat kiindigen. Die Anteile werden dem
Anleger auf Wunsch ausgeliefert oder nach dem Wirksamwerden der Kiindigung
veraufdert. Der Gegenwert wird dem Anleger ausgezahlt.

20. Auflésung von Fonds

Wird der Fonds, auf dessen Anteile sich das Investmentkonto bezieht, wegen
Zeitablauf oder aus einem anderen Grund aufgeldst, so ist die depotfiihrende
Stelle berechtigt, die verwahrten Anteile und Anteilsbruchteile des Fonds am
letzten Bewertungstag zu verkaufen und den erzielten Liquidationserlds in Anteilen
eines Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in Fondswahrung anzulegen,
sofern keine gegenteilige Weisung des Anlegers vorliegt.

21. Anderungen dieser Bedingungen

Anderungen dieser Allgemeinen Geschéaftsbedingungen werden dem Anleger
schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Anleger nicht
schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn die depotfiihrende Stelle
bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Anleger muss den Widerspruch
innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Anderungen an die depotfih-
rende Stelle absenden.

Stand: Februar 2009

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht gemaf & 126 Investmentgesetz

Wenn der Kauf von Investmentanteilen aufgrund mindlicher Verhandlungen
auRerhalb der standigen Geschaftsraume desjenigen, der die Anteile verkauft
oder den Verkauf vermittelt hat, zustande kommit, so ist der Kaufer berechtigt,
seine Kauferklarung ohne Angabe von Griinden innerhalb einer Frist von zwei
Wochen schriftlich zu widerrufen. Das Widerrufsrecht besteht auch dann, wenn
derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine standigen
Geschaftsrdume hat.

Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertrags-
schluss dem Kaufer ausgehandigt oder ihm eine Kaufabrechnung tibersandt wor-
den ist und darin eine Belehrung tber das Widerrufsrecht enthalten ist, die den
Anforderungen des § 355 Abs. 2 Satz 1 BGB genlgt. Ist der Fristbeginn streitig, so
trifft die Beweislast den Verkaufer. Zur Wahrung der Frist gentigt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: DWS Investment GmbH,
Mainzer Landstr. 178-190, 60327 Frankfurt oder DWS Investment S. A., 2, boulevard
Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkaufer nachweist, dass der Kaufer die
Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder dass der Verkdufer
den Kaufer zu den Verhandlungen, die zum Kauf der Anteile geflihrt haben, aufgrund
vorhergehender Bestellung geméafR & 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht
hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschéft i.S.d. § 312b BGB, so ist bei einem
Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen
unterliegt (8 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.

Hat der Kaufer im Falle eines wirksamen Widerrufs bereits Zahlungen geleistet,
so sind ihm von der Kapitalanlagegesellschaft/der auslandischen Investmentgesell-
schaft, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rickibertragung der erworbenen Anteile,
der Wert der bezahlten Anteile am Tag nach Eingang der Widerrufserklarung und die
bezahlten Kosten zu erstatten.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vorstehenden Ausflihrungen gelten entsprechend beim Verkauf von Anteilen
durch den Anleger.

Ende der Widerrufsbelehrung
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(Dauerzulageantrag)

Vollmacht zur Beantragung der Altersvorsorgezulage DWS

INVESTMENTS
20 Die Frist fur die Beantragung der Altersvorsorgezulage endet mit Ablauf des zweiten Kalenderjahres, das auf das
Giiltig ab Beitragsjahr folgt (§ 89 EStG). Fallt das Ende der Frist auf einen Sonnabend, Sonntag oder einen gesetzlichen Deutsche Bank Gruppe
Feiertag so endet die Frist mit Ablauf des nachstfolgenden Werktags (8 108 Abs. 3 Abgabenordnung (AO)).

DWS Investment GmbH
Daten des Antragstellers: Mainzer Landstr. 178-190

| | | | 60327 Frankfurt am Main

Name Vorname Postanschrift:

| | | | 60612 Frankfurt am Main
StraRe PLZ/Ort

Geburtsdatum Sozialversicherungs-/Zulagenummer

Zustandiges Finanzamt *) Steuernummer / Steuer-ldentifikationsnummer/TIN

Art der Zulageberechtigung

Ich bin derzeit unmittelbar zulageberechtigt. Unmittelbar zulageberechtigt sind Personen, die im jeweiligen Forderzeitraum in einer inldndischen gesetzlichen Rentenversicherung
pflichtversichert waren.

I:l Abweichend hiervon bin ich derzeit mittelbar zulageberechtigt. (Flllen Sie in diesem Fall bitte auch unbedingt die Angaben zum Ehegatten aus.)

I:l Beamtenstatus (Bitte geben Sie in diesem Fall eine Einwilligung fristgemaf zur Ubermittlung Ihrer Einkommensdaten gegeniiber der zustandigen Stelle ab, z.B. Dienstherren
oder der die Versorgung anordnenden Stelle.)

|:| Einkiinfte aus Land- und Forstwirtschaft | |
AK-Mitgliedsnummer

000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0so0s

Daten des Ehegatten . (Nur erforderlich, wenn der Antragsteller mittelbar zulageberechtigt ist, die Kinderzulage durch Zustimmung der Ehefrau auf den Antragsteller
Ubertragen wird oder Kindergeldberechtigter und Antragsteller nicht identisch sind.)
I:l Herr I:l Frau

Name/Titel Vorname Geburtsname Geburtsdatum

Staatsangehorigkeit Geburtsort Sozialversicherungs-/Zulagenummer Steuer-Identifikationsnummer/TIN

000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0so0s

Daten der Kinder:

Kinderdaten Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4

Vorname, Name | | | | | | | |

Geburtsdatum | | | | | | | |

Steuer-Identifikations-
nummer/TIN | | | | | | | |

Familienkasse | | | | | | | |

Kindergeldnummer | | | | | | | |

Anspruchszeitraum (flr das | 20 |_| 20 | | 20 |_| 20 | | 20 |_| 20 | | 20 |_| 20 |

beantragte Kalenderjahr)

Kindergeldberechtigter | | | | | | | |

Zustimmung der Ehefrau

Ich stimme zu, dass mein von mir nicht dauernd getrennt lebender Enemann — bis auf Widerruf meinerseits — flr die ihm zugeordneten oben genannten Kinder die Kinderzu-
lage erhalt. Der Widerruf muss spatestens am 31. Dezember des Beitragsjahres, fir das die Zustimmung nicht mehr gelten soll, bei der DWS Investment GmbH vorliegen.
(Die Unterschrift ist nur erforderlich, wenn bei verheirateten Eltern der Ehemann die Kinderzulage beantragt.)

Ort, Datum Unterschrift der Ehefrau

000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0so0s

Vollmacht zur automatischen Beantragung der Altersvorsorgezulage

Ich bevollméchtige die DWS Investment GmbH bis auf Weiteres, die Altersvorsorgezulage fiir meinen Altersvorsorgevertrag fir jedes Beitragsjahr bei der Zentralen Zulagenstelle
fur Altersvermégen (ZfA) zu beantragen. Eine Anderung der persénlichen Verhltnisse, die zur Erhdhung (z. B. durch Geburt eines Kindes), Minderung oder Wegfall des Zulage-
anspruchs fuhrt, werde ich der DWS Investment GmbH unverziglich mitteilen. Meine Vollmacht werde ich vor Ablauf des Beitragsjahres widerrufen, fir das die DWS Investment
GmbH keinen Antrag auf Altersvorsorgezulage stellen soll.

Mir ist bewusst, dass anfallende Zulage von einer staatlichen Behorde, der Zentralen Zulagestelle fir Altersvermégen (ZfA) berechnet und gewéhrt werden. Die ZfA handelt dabei
nicht unter der Verantwortung der DWS Investment GmbH.

*) Freiwillige Angabe Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers (bei Minderjéhrigen Unterschriften der gesetzlichen Vertreter)



Hinweis
Bitte tragen Sie hier Ihre persönlichen Daten und Ihre Sozialversicherungsnummer (12- stellig) ein. Diese finden Sie auf Ihrem Sozialversicherungsausweis oder auf dem Nachweis zur Sozialversicherung. Auch Ihr Arbeitgeber kann Ihnen zu Ihrer Sozialversicherungsnummer Auskunft geben. 

Als Beamter oder Beamten gleichgestellte Person, beantragen Sie eine hier einzutragende Zulagennummer bei Ihrem Arbeitgeber oder Dienstherrn.

Hinweis
Um zu erfahren in welcher Form Sie zulagenberechtigt sind, können Sie sich an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) bei der Deutschen Rentenversicherung Bund wenden. Sie erreichen sie unter dem Servicetelefon: 03381/21 22 23 24.

Hinweis
Bitte geben Sie hier die Kindergeldnummer, sowie den Anspruchszeitraum an. Die Kindergeldnummer wird Ihnen von der Familienkasse mitgeteilt. Sie ist auch im Verwendungszweck der Kindergeldüberweisung zu finden. 

Als Beamte/r oder im öffentlichen Dienst, geben Sie Ihre Personalnummer als Kindergeldnummer an
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